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In der Regel halten Privatpersonen ihre
Liegenschaften im Privatvermögen.
Die Mieteinnahmen sind bei ihnen als
Einkommen zu versteuern und unter-
liegenprogressiv ausgestalteten Steuer-
sätzen. Beispielsweise liegt der maxi-
male Steuersatz für eine Liegenschaft
in der Stadt St.Gallen bei rund 40 Pro-
zent (inklusive Bundessteuer). In sel-
teneren Fällen gelten Privatpersonen als
sogenannte gewerbsmässige Liegen-
schaftshändler, was dazu führt, dass
ihre Liegenschaften Geschäftsver-
mögen darstellen und zu den Einkom-
menssteuern auchnoch Sozialversiche-
rungsabgaben von rund 9,5 Prozent
auf den Nettoerträgen hinzukommen,
somit also beinahe 50 Prozent!
Auf Ebene einer Kapitalgesellschaft

unterliegen Liegenschaften einer in
der Regel linear ausgelegten Gewinn-
steuer. Liegenschaftserträge imKanton

St.Gallen unterliegen einer effektiven
Gewinnsteuerbelastung von circa 18
Prozent, in Appenzell Ausserrhoden
sogar nur von circa 13 Prozent.
Mittels Dividenden, welche beim

Aktionär privilegiert als Vermögens-
ertrag versteuert werden, können die
in der Gesellschaft erwirtschafteten
Gewinne bezogen werden, allerdings
erst – und das ist ein wichtiger Vorteil –
wenn der Aktionär die Mittel benötigt.
Die maximale Steuerbelastung beträgt
für Dividenden bei Wohnsitz des
Aktionärs in der Stadt St.Gallen maxi-
mal rund 21 Prozent, sofern der emp-

fangende Aktionär mindestens 10 Pro-
zent an der Gesellschaft hält. Total
ergibt sich so eine maximale Ertrags-
besteuerung von rund 35 Prozent (Ge-
winn- und Einkommenssteuer).

VergleichHalteformen

Tendenziell – im RaumOstschweiz –
sollten grössere Kapitalanlageliegen-
schaften (ausser der eigenen Wohnlie-
genschaft oder der Ferienwohnung)
durch eine Kapitalgesellschaft erwor-
ben werden, da die laufende Steuer-
belastung eher tiefer ist, insbesondere
wenn der Vorteil der kurz- oder lang-

fristig hinausgezögerten Dividenden-
besteuerung mitberücksichtigt wird.
Jedochmuss jeder Einzelfall detailliert
geprüft werden, umeine steueroptima-
le Halteform festzulegen. Weiter kann
das Halten von Liegenschaften über
eine Kapitalgesellschaft, nebst allfäl-
ligen betriebswirtschaftlichen und
erbrechtlichen, weitere Vorteile brin-
gen. So können zum Beispiel Abschrei-
bungen geltend gemacht werden, und
ferner besteht beimHalten von Liegen-
schaften über eine Kapitalgesellschaft
kein Risiko der Umqualifikation von
Privatvermögen inGeschäftsvermögen.

Von diesen Überlegungen zur Halte-
formbei derNeuerwerbung von Immo-
bilien strikte zu trennen ist die Über-
führung von bestehenden Liegen-
schaften in eine Gesellschaft.

Sorgfältige Prüfung

Bei der Liegenschaftsstrukturierung
stellen sich diverse Fragen , welche es
zu beantworten gilt. Insbesondere beim
Neuerwerb von Liegenschaften ist die
richtige Halteform zu wählen. Sorg-
fältige Prüfung ist bei langfristigemEn-
gagement immer wichtig, denn «der
Wahn ist kurz, die Reu ist lang».

Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Beim Kauf von Kapitalanlageliegenschaften stellt sich oftmals die Frage, ob sie privat oder über eine Gesellschaft erworben und gehalten werden
sollen. Die Entscheidung löst völlig unterschiedliche Steuern aus. Wohnsitz des Steuerpflichtigen und Ort der Liegenschaft sind ausschlaggebend.
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Tendenziell sollten im Raum Ostschweiz grössere Kapitalanlageliegenschaften durch eine Kapitalgesellschaft erworben werden.


